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Bericht an den Gemeinderat Bearbeiter: DI Peter Wipfler   

 

BerichterstatterIn:…………………………………………….. 
 

GZ: A 14_009648_2015 Graz, 07.04.2017 

 

07.21.0 Bebauungsplan 

Liebenauer Hauptstraße/Ostbahn 

VII. Bez., KG Liebenau 

 

 

Beschluss 

Zuständigkeit des Gemeinderates gemäß § 63 Abs 1 und 3 
Stmk ROG 2010 

Erfordernis der einfachen Stimmenmehrheit 
gemäß § 40 und § 63 Abs 3 Steiermärkisches 
Raumordnungsgesetz 2010 
Mindestanzahl der Anwesenden: 25 
Zustimmung von mehr als der ½ der 
anwesenden Mitglieder des Gemeinderates 

 

1.  Ausgangslage 
 
Das Stadtplanungsamt wurde von der Gemeinnützigen Mürz-Ybbs Siedlungsanlagen GmbH 
(„Gemysag“) als Eigentümerin einer Liegenschaft an der Liebenauer (Grundstück Nr. 293/4 
der KG Liebenau) ersucht einen Bebauungsplan zu erstellen, da ihre Baufläche für eine 
Wohnbebauung genutzt werden soll und eine Tiefgarage errichtet werden soll. 
 
Die Größe des Grundstückes beträgt 4.932 m², davon liegen im Bebauungsplangebiet ca. 
2.802 m². 
 
Gemäß den Deckplänen 1 (Baulandzonierung) zum 3.22 Flächenwidmungsplan und zum  
4.0 Flächenwidmungsplan-2. Entwurf liegt diese Fläche von 2.802 m² in einem Gebiet, für 
das durch Verordnung ein Bebauungsplan zu erlassen ist. 
 
Der Bauplatz befindet sich dabei in einem bebauungsplanpflichtigen Bereich nahe der 
Ostbahn, für welchen in Folge der Bebauungsplan erstellt wird und der eine Gesamtgröße 
von ca. 9.333 m² aufweist. 
 
Für den Bereich wurden Bebauungskonzepte des Architekturbüros DI Manfred Nigitz 
vorgelegt. Diese wurden vom Stadtplanungsamt geprüft und dem Bebauungsplan teilweise 
zu Grunde gelegt. 
 
Der Gebietsbereich ist gemäß dem 4.02 Stadtentwicklungskonzept als Bereich mit zwei 
Funktionen „Wohnen hoher Dichte“ und „Zentrum“ (infolge des nahen Bezirks- und 
Stadtteilzentrums Liebenau) ausgewiesen. 
 
Gemäß dem 3.22 Flächenwidmungsplan 2002 der Landeshauptstadt Graz, 22. Änderung, ist 
der Bereich als „Aufschließungsgebiet - Kerngebiet mit Allgemeinem Wohngebiet  
(Nutzungsüberlagerung) und Einkaufszentrumausschluss“ mit einer Bebauungsdichte von 0,2 
bis 1,2 ausgewiesen. 
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Gemäß dem 4.0 Flächenwidmungsplan-2. Entwurf ist dieser Bereich als „Aufschließungs-
gebiet - Kerngebiet mit Allgemeinem Wohngebiet (Nutzungsüberlagerung) und 
Einkaufszentrumausschluss“ mit einer Bebauungsdichte von 0,6 bis 1,2 ausgewiesen. 
 
In Abstimmung mit anderen betroffenen Abteilungen wurde der Bebauungsplan durch das 
Stadtplanungsamt erstellt. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, für das Planungsgebiet eine geordnete bauliche Entwick-
lung im Sinne der Funktionen „Zentrum“ und „Wohngebiet hoher Dichte“ sicherzustellen. 
 
 
2.  Verfahren 
 
Der 07.21.0 Bebauungsplan-Entwurf wurde in der Zeit vom 06.10.2016 bis zum 01.12.2016 
(8 Wochen) öffentlich aufgelegt. Am 12.10.2016 fand auch in der HIB Liebenau eine Bürger-
information zum Bebauungsplan statt. 
 
Die grundbücherlichen Eigentümer der Grundstücke im Bebauungsplangebiet sowie die für 
die örtliche Raumplanung zuständige Fachabteilung des Amtes der Stmk. Landesregierung 
wurden angehört (Anhörungsverfahren gemäß § 40 Abs 6 Z 1 StROG 2010). 
 
Während der Auflagefrist erfolgte zu den Parteienverkehrszeiten im Stadtplanungsamt eine 
Auskunfts- und Beratungstätigkeit. Innerhalb der Auflagefrist konnten Einwendungen zum 
Bebauungsplan schriftlich und begründet bekannt gegeben werden. 
 
 
3.  Einwendungen 
 
Während der Anhörungsfrist langten 3 Einwendungen und 3 Stellungnahmen im Stadt-
planungsamt ein. 
 
Einwendung 1: Amt der Stmk Landesregierung - Abteilung 16 
1.) Es ist für die bestehende Erschließung des Grundstückes Nr. 293/4 (Anm.: die Liegenschaft 
Liebenauer Hauptstraße 85) ein Leistungsfähigkeitsnachweis beizubringen. 
2.) Eine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist nicht gegeben. 
 
Einwendungsbehandlung: 
Ad 1.) Aufgrund der Einwendung wurde vom Eigentümer dieser Liegenschaft ein 
Leistungsfähigkeitsnachweis über die Erschließung zum Bebauungsplan beigebracht 
(Verfasser: DI Dr. Kurt Fallast, Datum 31.01.2017). Diesem Gutachten zu Folge „kann sowohl 
in der Früh- wie auch in der Nachmittags- bzw. Abendspitzenstunde mit einer „guten“ 
Verkehrsflussqualität entsprechend RSV 03.05.12 für die Hauptströme sowie den 
nachgeordneten Mischstrom gerechnet werden“ (Zitat). Es ist daher die Leistungsfähigkeit 
für die Zu- und Abfahrten zum Grundstück für die geplante Wohnbebauung gegeben. 
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Ad 2.) In Bezug auf die ÖV-Erschließung im Bereich des Bebauungsplanes kann festgestellt 
werden kann: 
Die Haltestelle der Buslinie 64 (Stifting – Puntigam)„Liebenau Postamt“ befindet sich  
ca. 100 m vom Planungsgebiet entfernt. Das Regelintervall dieser Buslinie beträgt 15 
Minuten. 
Die Haltestelle der Buslinie 34 „Puntigamer Straße“ (Jakominiplatz – Thondorf)befindet sich 
ca. 550 m vom Planungsgebiet entfernt. Das Regelintervall dieser Buslinie beträgt 15 
Minuten. 
Die Haltestelle der Straßenbahnlinie 4 (Andritz – Liebenau) „Liebenau Murpark“ befindet 
sich ca. 950 m vom Planungsgebiet entfernt. Das Regelintervall dieser Straßenbahnlinie 
beträgt 7,5 Minuten. 
Zudem sind die Haltestelle „Liebenau-Murpark“ der Schnellbahnlinie S3 (Graz – Fehring) und 
Haltestellen für zahlreiche Regionalbuslinien in naher Entfernung. 
 
In Summe ist eine innerstädtische bzw. städtische Bedienqualität für das Planungsgebiet 
sehr wohl gegeben. 
 
 
Einwendung 2: Amt der Stmk Landesregierung – Abteilung 15 
Im südöstlichen Bereich sind „weitgefasste“ Baugrenzlinien festgelegt, da derzeit keine 
Bauabsicht vorliegt. Dort sind jedoch dadurch größere Bauvolumina als im nordwestlichen 
Bereich zugelassen. Daher sind die Festlegungen dort zu konkretisieren um das Straßen- und 
Ortsbild nicht negativ zu beeinträchtigen. 
 
Einwendungsbehandlung: 
Für den Bauplatz im Südosten sind die Baugrenzlinien, die Höhen (4 Geschosse plus ein 
Penthouse-Geschoß), der Anschluss zur Nachbarbebauung im Norden mit 12 m Breite, aber 
auch die maximale Bebauungsdichte von 1,2 festgelegt. 
Infolge der maximalen Bebauungsdichte von 1,2 ist daher die Ausbildung der Baukörper auf 
diesem Bauplatz ohnehin beschränkt. So könnte z.B. die komplette Fläche der Baugrenz-
linien nur mit einem 1 1/2-geschossigen Baukörper bebaut werden. Umgekehrt könnten bei 
Ausnutzung der Gebäudehöhen nur längliche, schmale Baukörper entwickelt werden. 
Da derzeit der dortige Grundeigentümer einen Gewerbehof betreibt, und für längere Zeit 
keine Bebauungsabsicht besteht, für den Gewerbehof jedoch auch gewisse Abänderungen 
noch ermöglicht werden sollen, wurden die Baugrenzlinien weitergefasst festgelegt. Es kann 
jedoch aufgezeigt werden, dass ein Bauprojekt dort sowohl dem Fachbeirat der Stadt Graz 
(wenn über 2.000 m² Bruttogeschoßfläche geplant sind) vorgelegt werden müsste, als auch 
ein Baubewilligungsverfahren erfordert wird, worin in beiden Verfahren Fragen des Straßen- 
und Ortsbildes ohnehin geklärt werden. 
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Einwendung 3: Ersuchen vom Architekturbüro DI Nigitz 
Aufgrund der vorgegebenen Rücksprünge allseits im Penthouse-Bereich würden nur schwer 
brauchbare Wohnungen geplant werden können. Ersuchen um Reduzierung des Rück-
sprunges auf der Nordwest- und Nordostseite von 1,80 m auf 1,20 m. In der Beilage werden 
ein entsprechender Querschnitt durch das Gebäude und ein Regelgrundriss gezeigt. 
 
Einwendungsbehandlung:  
Dem Ersuchen kann entsprochen werden. Der beigebrachte Querschnitt zeigt, dass das 
Gebäude gegenüber dem Bebauungsplan einen größeren Abstand zur Nachbargrundgrenze 
im Nordwesten einhält und um ca. 1,20 m niedriger - als es der Bebauungsplan zuließe - 
gebaut werden wird. Aus diesem Grunde ergeben sich durch die Berücksichtigung des 
Ersuchens keine Nachteile für die Nachbarschaft. 
 
 
4.  Änderungen gegenüber dem Auflageentwurf 
 
Bezüglich der Einwendungserledigungen und den Vorbringen bei der Bürgerinformations-
veranstaltung wurde der Bebauungsplan in folgenden Punkten geändert: 
 

 Verordnung § 5 (6), Abänderung (fett dargestellt): 
Die Rücksprünge der Penthouse-Geschosse haben im Nordwesten und Nordosten 
mindestens 1,20 m, ansonsten mindestens 1,80 m zu betragen. 

 Planwerk: ein Baum auf Grundstück Nr. 292/11 entfällt. 

 Verordnung § 7 (1), Abänderung (fett dargestellt): 
Bei Geschoßwohnbauten ist je 65 m² bis 75 m² Wohnnutzfläche ein Pkw-Stellplatz in 
einer Tiefgarage herzustellen (Anm.: laut Auflage je 55 m² bis 75 m²). 

 
Diese Änderungen erfolgten aufgrund der Einwendungen und Vorbringen bei der Bürger-
Informationsveranstaltung und haben keine Rückwirkungen auf Dritte. 
 
 
5.  Inhalt 
 
Der Bebauungsplan besteht aus dem Verordnungswortlaut und der zeichnerischen Dar-
stellung samt Planzeichenerklärung sowie einem Erläuterungsbericht. 
 
Er entspricht den inhaltlichen Anforderungen des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 
und ist widerspruchsfrei zum 4.02 Stadtentwicklungskonzept, zum 3.22 Flächenwidmungs-
plan 2002 der Landeshauptstadt Graz sowie zum Entwurf zum 4.0 Flächenwidmungsplan. 
 
Hinsichtlich weiterer Informationen wird auf den beiliegenden Erläuterungsbericht 
verwiesen. 
 
Nach Beschluss durch den Gemeinderat erfolgt die Kundmachung nach den Bestimmungen 
des Statutes der Landeshauptstadt Graz. Die Verständigung der EinwenderInnen erfolgt mit 
Benachrichtigung mit entsprechender Erläuterung und Begründung. 
 



 

- 5 - 
 

Die Zuständigkeit des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz gründet sich auf den § 63 
Abs 1 und 3 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010.

Der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung 

 
 

stellt daher gemäß § 63 Abs 3 Stmk ROG 2010 

 

den  
 

A n t r a g, 
 

der Gemeinderat wolle beschließen: 
 

1. den 07.21.0 Bebauungsplan „Liebenauer Hauptstraße/Ostbahn“, bestehend  
aus dem Wortlaut, der zeichnerischen Darstellung samt Planzeichenerklärung und dem 
Erläuterungsbericht, 

2. die Einwendungserledigungen und 

3. die Aufhebung des Aufschließungsgebietes 

 

Der Bearbeiter: 

(elektr. gefertigt) 

 

 Der Abteilungsvorstand: 

(elektr. gefertigt) 

 

 

Der Baudirektor: 
(elektr. gefertigt) 

 

 Der Bürgermeister als Stadtsenats-
referent: 
 

 

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit……..Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen 

in der Sitzung des 
 

Ausschusses für  Stadt- und Grünraumplanung 

 
 
 

Die Schriftführerin  

 

Der Vorsitzende: 
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Der Antrag wurde in der heutigen  ☐ öffentlichen ☐ nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

☐ bei Anwesenheit von ……… GemeinderätInnen 

☐ einstimmig  ☐ mehrheitlich (mit … … Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen. 

☐ Beschlussdetails siehe Beiblatt 

Graz, am ……………………….  

  

Der/die Schriftführerin: 

 
 
 
 
 

Vorhabenliste/BürgerInnenbeteiligung: 

    Der Bebauungsplan wurde auf die Vorhabensliste gesetzt: ja, Datum: Dez. 2015 

    Die BürgerInnenbeteiligung erfolgte über die Auflage des Bebauungsplanes, diese 
wurde für einen Zeitraum von mindestens 8 Wochen anberaumt und zusätzlich erfolgte 
innerhalb dieser Frist eine Informationsveranstaltung zum Bebauungsplan. Die 
Kundmachung über die Auflage wurde im Amtsblatt kundgemacht, weitere 
Informationen sind über die Internetseite der Stadt Graz 
www.graz.at/bebauungsplanung abrufbar. 

 

Bezirksrat 

Dem Bezirksrat Liebenau wurde am 28.09.2016 gemäß § 6 Abs 2 Z 4 und 5 der Geschäftsordnung 
für den Bezirksrat, sowie für BezirksvorsteherInnen /Bezirksvorsteher 2009, der 07.21.0 
Bebauungsplan zur Stellungnahme und Information übermittelt. 

 

Der Bezirksrat hat keine Stellungnahme abgegeben. 

 

http://www.graz.at/bebauungsplan
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VERORDNUNG 
 

Beschluss 

 
GZ.: A 14_009648_2015 

  

07.21.0 Bebauungsplan 

Liebenauer Hauptstraße - Ostbahn 

 

VII. Bez., KG Liebenau 

 

 

 

 

Aufhebung des Aufschließungsgebietes 

 

 

 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 11.05.2017 folgende 

 

VERORDNUNG 

 

beschlossen: 

 

 

Aufgrund der Erfüllung der Aufschließungserfordernisse in Verbindung mit der Verordnung 

des 07.21.0 Bebauungsplanes „Liebenauer Hauptstraße - Ostbahn“ wird gemäß § 29 Abs 3 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 idgF. LGBl. 139/2015 die Festlegung von 

Aufschließungsgebiet für die durch den Bebauungsplan erfassten Flächen aufgehoben. 

 

Die Ausweisung im 3.22 Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz erfolgt nunmehr 

als „Kerngebiet mit Allgemeinem Wohngebiet (Nutzungsüberlagerung) und Einkaufs-

zentrumausschluss“ mit einer Bebauungsdichte von 0,2 bis 1,2. 

 

Die Ausweisung im 4.0 Flächenwidmungsplan-Entwurf, 2. Auflage, erfolgt nunmehr als 

„Kerngebiet mit Allgemeinem Wohngebiet (Nutzungsüberlagerung) und Einkaufszentrum-

ausschluss“ mit einer Bebauungsdichte von 0,6 bis 1,2. 

 

 

 

Für den Gemeinderat: 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

(Mag. Siegfried Nagl) 
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